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Mit dieser Datei – die wöchentlich aktualisiert wird – möchten wir Sie über die 
aktuelle Rechtsprechung des BGH sowie geplante Gesetzesvorhaben auf dem 
Laufenden halten. 
 
Die Datei besteht neben zahlreichen Presseveröffentlichungen unter anderem 
aus den wöchentlich erscheinenden Pressemitteilungen des BGH und wird von 
uns in Hinblick auf die Examensrelevanz analysiert sowie im Kurs ausführlich 
besprochen. 
 

Viel Spaß beim Lesen! 
 
Harald Langels 
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STRAFRECHTLICHE ENTSCHEIDUNGEN 
 

Beweismittel können auch nach rechtswidriger Wohnungsdurchsuchung 
verwertet werden 

Das Amtsgericht München ordnete die Durchsuchung der Wohnungen des 
Beschwerdeführers im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen eines Verstoßes 
gegen das Markenrecht zum Zwecke der Beschlagnahme von Rechneranlagen sowie von 
weiteren Unterlagen an. Bei den Durchsuchungen fand die Polizei keine 
Beweismittel, die im Zusammenhang mit diesem Tatvorwurf standen. Das 
Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Markenrecht wurde daher 
eingestellt. Der zugrundeliegende Durchsuchungsbeschluss wurde durch die 3. 
Kammer des Zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts mit Beschluss vom 13. 
November 2005 - 2 BvR 728/05 u.a. - deswegen aufgehoben, weil der mit der 
Durchsuchung verbundene Grundrechtseingriff außer Verhältnis zu dem allenfalls 
geringen Tatverdacht gestanden habe.  
 
Bei der Durchsuchung einer der Wohnungen des Beschwerdeführers, die dieser 
gemeinsam mit anderen Personen bewohnte, fanden die Ermittlungspersonen in einem 
dem Beschwerdeführer zugeordneten Zimmer Haschisch in nicht geringer Menge sowie 
zwei Feinwaagen. Der Beschwerdeführer wurde deswegen vom Amtsgericht wegen 
Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verurteilt. Dieses Urteil wurde auf 
die Revision des Beschwerdeführers hin vom Oberlandesgericht wegen lückenhafter 
Beweiswürdigung insoweit aufgehoben, als es um die Zuordnung des Haschischs zum 
Besitz des Beschwerdeführers ging. Die bei der Durchsuchung gewonnenen 
Beweismittel sah das Gericht aber als verwertbar an. Der Beschwerdeführer legte 
gegen diesen Beschluss Verfassungsbeschwerde ein, die nicht zur Entscheidung 
angenommen wurde.  
 
Nach Zurückverweisung der Sache an das Amtsgericht sprach dieses den 
Beschwerdeführer vom Tatvorwurf des § 29a BtMG frei. Es bejahte ein 
Verwertungsverbot bzgl. der gewonnenen Beweismittel im Hinblick auf den mit der 
Wohnungsdurchsuchung verbundenen schwerwiegenden Grundrechtsverstoß. Auf die 
Berufung der Staatsanwaltschaft hob das Landgericht wiederum das 
amtsgerichtliche Urteil auf und verurteilte den Beschwerdeführer wegen 
unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge zu einer 
Freiheitsstrafe von sechs Monaten, deren Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt 
wurde. Das Landgericht verneinte ein Verwertungsverbot mit der Begründung, dass 
dieses nur aus übergeordneten Gründen im Einzelfall anzunehmen sei. Die Revision 
des Beschwerdeführers blieb ohne Erfolg.  
 
Die erneute Verfassungsbeschwerde des Beschwerdeführers hat die 2. Kammer des 
Zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts nicht zur Entscheidung angenommen. 
Die Verwertung der bei dieser Durchsuchung gewonnenen Beweismittel im 
Strafverfahren gegen den Beschwerdeführer wegen Verstoß gegen das BtmG verstößt 
nicht gegen Art. 13 Abs. 1 GG. Zwar verletzte die Anordnung und Durchführung der 
Durchsuchung den Beschwerdeführer in seinem Grundrecht aus Art. 13 Abs. 1 GG, 
wie die 3. Kammer des Zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts im Beschluss 
vom 13. November 2005 festgestellt hat. Es besteht aber kein Rechtssatz des 
Inhalts, dass im Fall einer rechtsfehlerhaften Beweiserhebung die Verwertung der 
gewonnenen Beweise stets unzulässig wäre. Für die Beurteilung der Frage, welche 
Folgen ein möglicher Verstoß gegen strafprozessuale Verfahrensvorschriften hat 
und ob hierzu insbesondere ein Beweisverwertungsverbot zählt, sind in erster 
Linie die Fachgerichte zuständig. Diese gehen in gefestigter, willkürfreier 
Rechtsprechung davon aus, dass dem Strafverfahrensrecht ein allgemein geltender 
Grundsatz, dass jeder Verstoß bei der Beweisgewinnung ein strafprozessuales 
Verwertungsverbot nach sich zieht, fremd ist, und dass die Frage jeweils nach 



- aktuell  www.al-online.de  
den Umständen des Einzelfalls, insbesondere nach der Art des Verbots und dem 
Gewicht des Verstoßes unter Abwägung der widerstreitenden Interessen zu 
entscheiden ist. Ein Beweisverwertungsverbot bedeutet eine Ausnahme, die nur 
nach ausdrücklicher gesetzlicher Vorschrift oder aus übergeordneten wichtigen 
Gründen im Einzelfall anzuerkennen ist. Insbesondere die willkürliche Annahme 
von Gefahr im Verzug oder das Vorliegen eines besonders schwerwiegenden Fehlers 
können - müssen indes nicht in jedem Fall - danach ein Verwertungsverbot nach 
sich ziehen. Die Gerichte haben im vorliegenden Fall die von der Rechtsprechung 
entwickelten Grundsätze ausreichend beachtet. Insbesondere wurde die Schwere der 
Grundrechtsverletzung bei der Durchsuchung in ihrer Abwägung mit dem 
öffentlichen Interesse an einer effektiven Strafverfolgung und der 
Wahrheitsermittlung im Strafverfahren wegen des Verbrechenstatbestandes des 
§ 29a Abs. 1 BtMG angemessen berücksichtigt.  
 
Es liegt auch kein Verstoß gegen das Recht des Beschwerdeführers auf ein faires, 
rechtsstaatliches Verfahren nach Art. 2 Abs. 1 iVm Art. 20 Abs. 3 GG vor. Denn 
es liegen keine Anhaltspunkte für eine willkürliche, den Fairnessgrundsatz 
ignorierende Handhabung der strafprozessualen Grundsätze über 
Beweisverwertungsverbote vor.  
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Verfassungsbeschwerde gegen Ablehnung der Aussetzung des Restes 
einer lebenslangen Freiheitsstrafe erfolgreich 

Der 59 Jahre alte Beschwerdeführer verbüßt wegen Mordes eine lebenslange 
Freiheitsstrafe. Die Mindestverbüßungsdauer von 15 Jahren war Mitte Juni 2008 
abgelaufen. Mit dem hier angegriffenen Beschluss vom 19. Juni 2008 hat das 
Landgericht die Aussetzung des Restes der lebenslangen Freiheitsstrafe abge-
lehnt, da eine Aussetzung angesichts der bislang unterbliebenen Erprobung des 
Beschwerdeführers in Vollzugslockerungen mit einem unvertretbar hohen Risiko 
verbunden sei. Das Oberlandesgericht verwarf mit hier angegriffenem Beschluss 
vom 26. August 2008 die sofortige Beschwerde des Beschwerdeführers als 
unbegründet. Seit Anfang Januar 2006 hatte sich der Beschwerdeführer ohne Erfolg 
um Vollzugslockerungen bemüht. 
 
Die 3. Kammer des Zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts hat die ange-
griffenen Beschlüsse aufgehoben und die Sache zur erneuten Entscheidung über die 
Aussetzung des Restes der lebenslangen Freiheitsstrafe an das Landgericht 
zurückverwiesen. Die Beschlüsse verletzen den Beschwerdeführer in seinem Frei-
heitsgrundrecht (Art. 2 Abs. 2 Satz 2 in Verbindung mit Art. 104 Abs. 2 Satz 1 
GG), weil sie auf unzureichender Sachverhaltsaufklärung beruhen. Die Gerichte 
haben eine Entlassung des Beschwerdeführers auf Bewährung unter Hinweis auf 
seine fehlende Erprobung in Lockerungen abgelehnt, ohne eigenständig zu prüfen, 
ob die Versagung von Lockerungen durch die JVA rechtmäßig war. Nur wenn die 
Versagung auf hinreichendem Grund beruht, darf die fehlende Erprobung des 
Gefangenen bei der Prognose ohne Einschränkungen zu seinem Nachteil verwertet 
werden. 
 
Maßgeblich für die Entscheidung der Kammer waren folgende Erwägungen: 
 
Ob die Aussetzung des Restes der lebenslangen Freiheitsstrafe unter Berück-
sichtigung der Sicherheitsinteressen der Allgemeinheit verantwortet werden kann, 
verlangt den Gerichten eine Prognoseentscheidung ab. Dabei haben sie sich von 
Verfassungs wegen um eine möglichst breite Tatsachenbasis für die Prognose zu 
bemühen und alle prognoserelevanten Umstände besonders sorgfältig zu klären. 
Vollzugslockerungen haben für die Prognose besondere Bedeutung. Die Entscheidung 
über Lockerungen, die zunächst die Art und Weise des Freiheitsentzugs regeln und 
damit in erster Linie den Vollzugsalltag des Gefangenen betreffen, obliegt der 
JVA und ist gerichtlich in einem eigenständigen Rechtszug nach dem Strafvoll-
zugsgesetz nachprüfbar. Vollzugslockerungen haben aber - weitergehend – 
unmittelbaren Einfluss auf die Entscheidung der Gerichte über die Aussetzung des 
Strafrestes. Für die Gerichte im Aussetzungsverfahren erweitert und stabilisiert 
sich die Prognosebasis, wenn dem Gefangenen zuvor Lockerungen gewährt worden 
sind: Gerade das Verhalten eines Gefangenen anlässlich solcher Belastungs-
erprobungen stellt einen geeigneten Indikator für sein Verhalten in Freiheit 
dar. 
 
Wegen dieser besonderen Bedeutung von Vollzugslockerungen und weil die Ver-
fassung Entscheidungen über die Freiheitsentziehung - zu denen die Entscheidung 
über die Aussetzung des Strafrestes zählt - alleine dem Richter anvertraut, 
dürfen sich die Gerichte im Aussetzungsverfahren nicht damit abfinden, dass die 
JVA als Exekutive die Prognosebasis durch eine möglicherweise rechtswidrige 
Versagung von Lockerungen schmälert und die richterliche Entscheidung über die 
Aussetzung des Strafrestes auf diesem Wege präjudiziert. Vielmehr haben die zur 
Entscheidung über die Strafaussetzung berufenen Gerichte eigenständig zu prüfen, 
ob die Vollzugsbehörde Lockerungen in der Vergangenheit rechtmäßig versagt hat. 
Dies gilt auch dann, wenn die Frage der Rechtmäßigkeit der Lockerungsversagung 
bereits Gegenstand gerichtlicher Überprüfung nach dem Strafvollzugsgesetz war. 
Denn die Verfassung vertraut die Entscheidung über die Freiheitsentziehung dem 
im konkreten Verfahren zur Entscheidung über den Freiheitsentzug berufenen 
Richter an. Das sind hier alleine die zur Entscheidung über die Aussetzung des 



- aktuell  www.al-online.de  
Strafrestes berufenen Gerichte. Sie dürfen sich allerdings - im Wege einer 
nachvollziehenden Prüfung - die Gründe rechtskräftiger Gerichtsentscheidungen im 
Verfahren nach dem Strafvollzugsgesetz zueigen machen, soweit die Lockerungs-
versagung dort inhaltlich hinreichend überprüft worden ist. Denn auch dann ist 
sichergestellt, dass das zur Entscheidung über die Aussetzung berufene Gericht 
volle Verantwortung für die Rechtfertigung der Fortdauer des Freiheitsentzugs 
übernehmen kann. 
 
Diesen Maßstäben werden die angegriffenen Beschlüsse nicht gerecht. Das Land-
gericht hat die Rechtmäßigkeit der Versagung von Lockerungen überhaupt nicht 
geprüft, sondern lediglich auf die noch nicht abgeschlossene gerichtliche 
Klärung der Rechtmäßigkeit der Lockerungsversagung im Verfahren nach dem 
Strafvollzugsgesetz verwiesen. Ein solches Vorgehen ist verfassungsrechtlich 
unhaltbar, auch deshalb, weil sonst Verzögerungen im Verfahren nach dem Straf-
vollzugsgesetz, die vom Gefangenen nicht zu vertreten sind, ohne sachlichen 
Grund zu seinem Nachteil auf das Aussetzungsverfahren durchschlagen könnten. 
Auch das Oberlandesgericht hat die Erforderlichkeit einer inhaltlichen 
Auseinandersetzung mit der Tragfähigkeit der (bisherigen) Verweigerung von 
Lockerungen verkannt. Mit dem Hinweis, dass von einer unberechtigten Versagung 
von Lockerungen deshalb keine Rede sein könne, weil der Beschwerdeführer mit 
seinem Verzicht auf eine Rechtsbeschwerde den Rechtsweg im Verfahren nach dem 
Strafvollzugsgesetz nicht ausgeschöpft habe, schließt das Oberlandesgericht die 
Rechtmäßigkeit der bisherigen Versagung von Lockerungen unzureichend aus der 
formellen Rechtskraft der die Entscheidung der JVA bestätigenden - mittlerweile 
ergangenen - erstinstanzlichen Entscheidung. Dabei wäre wegen - dem 
Beschwerdeführer nicht anzulastenden - Verzögerungen im Verfahren nach dem 
Strafvollzugsgesetz über die Rechtsbeschwerde ohnehin erst nach der - hier 
angegriffenen - Aussetzungsentscheidung des Landgerichts entschieden worden. 
 
Bei rechtswidriger Versagung von Lockerungen über einen prognoserelevanten Zeit-
raum sind die daraus zu ziehenden Konsequenzen vor dem Hintergrund des 
Spannungsverhältnisses zwischen dem Sicherheitsbedürfnis der Allgemeinheit und 
dem Freiheitsgrundrecht des Gefangenen zu finden. Dies schließt im Einzelfall 
eine Verwertung des Umstandes fehlender Erprobung verbunden mit dem Hinweis an 
die Vollzugsbehörde, dass Lockerungen nunmehr geboten sind, ebensowenig aus wie 
die - bei langen Haftzeiten nur ausnahmsweise in Betracht kommende - sofortige 
Freilassung, wenn dem Freiheitsgrundrecht nur noch auf diesem Wege zum Durch-
bruch verholfen werden kann. Daneben kommt auch ein Vorgehen nach § 454a Abs. 1 
StPO in Betracht. Nach dieser Vorschrift kann das Gericht die Aussetzung des 
Strafrestes zur Bewährung anordnen, ohne dass dies zur sofortigen Entlassung des 
Gefangenen führt, indem das Gericht den zukünftigen Entlassungszeitpunkt so 
festlegt, dass der Vollzugsbehörde ein angemessener Zeitraum für eine aussage-
kräftige Erprobung zur Verfügung steht. Dies führt nicht notwendigerweise zu 
einer unangemessenen Risikoverlagerung auf die Allgemeinheit, denn das Voll-
streckungsgericht kann die Strafaussetzung bis zur Entlassung des Betroffenen 
wieder aufheben, wenn aufgrund neu eingetretener oder bekanntgewordener 
Tatsachen - namentlich bei gefährlichkeitsindizierende r Nichtbewährung des 
Betroffenen in den dann erforderlichen Lockerungen - unter Berücksichtigung des 
Sicherheitsinteresses der Allgemeinheit nicht mehr verantwortet werden kann 
(§ 454a Abs. 2 StPO). Es ist Sache der Vollstreckungsgerichte, die im Einzelfall 
angemessene Reaktion auf ein von der Vollzugsbehörde infolge rechtswidriger 
Versagung von Lockerungen zu verantwortendes Prognosedefizit zu finden. Diese 
Reaktion muss sich aber als hinreichend effektiv erweisen. Dies wird das Land-
gericht bei der neu zu treffenden Aussetzungsentscheidung zu beachten haben, 
wenn es aufgrund der - verfassungsrechtlich gebotenen - eigenständigen Prüfung 
zum Ergebnis kommt, dass Lockerungen seit Januar 2006 ohne hinreichenden Grund 
unterblieben sind. 
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Heimliches Abhören der Gespräche eines 
Beschuldigten mit seiner Ehefrau im 

Besuchsraum während der Untersuchungshaft  

Das Landgericht Kempten hat den Angeklagten am 1. August 2008 unter anderem wegen Mordes, 
begangen aus niedrigen Beweggründen, zu einer lebenslangen Gesamtfreiheitsstrafe verurteilt. Nach den 
Feststellungen des Landgerichts heiratete der Angeklagte, ein marokkanischer Staatsangehöriger, im Jahr 
2006 seine auch aus Marokko stammende, in Deutschland lebende Ehefrau und zog zu ihr nach Kempten. 
Dort besuchte er ab Oktober 2006 einen Deutschkurs. Zwischen dem Angeklagten und seiner ebenfalls 
verheirateten Deutschlehrerin, dem späteren Opfer der Tat, entwickelte sich schon bald eine 
außereheliche intime Beziehung. Bei einem Treffen am 12. September 2007 in der ehelichen Wohnung 
des Angeklagten kam es zwischen diesem und der später Getöteten zu einem Streit. Nachdem beide 
zunächst einvernehmlich miteinander geschlafen hatten, verlangte der Angeklagte plötzlich von ihr, ihren 
Ehemann zu verlassen und mit ihm, dem Angeklagten, ins Ausland zu gehen. Um seiner Forderung 
Nachdruck zu verleihen, drohte der Angeklagte, ihren Ehemann von der außerehelichen Beziehung zu 
unterrichten. Zu diesem Zweck hatte er schon zuvor den einvernehmlichen Geschlechtsverkehr heimlich 
gefilmt. Die später Getötete wies das Ansinnen des Angeklagten zurück. Für sie kam eine Trennung von 
ihrem Ehemann unter keinen Umständen in Betracht. Weil der Angeklagte sich hiermit nicht zufrieden 
geben wollte, rief er am Morgen des 17. September 2007 mehrfach bei ihr an und überredete sie zu 
einem Treffen auf einem Parkplatz in Kempten. Von dort aus fuhren beide im Pkw des Tatopfers zu einem 
kleinen Stausee zwischen Börwang und Wildpoldsried. Dort kam es wieder zu einem Streit, weil sich die 
dann Getötete auch weiterhin weigerte, ihre Familie zu verlassen. Der Angeklagte schlug ihr daraufhin 
heftig ins Gesicht. Mit einem weiteren kräftigen Schlag gegen den Hals brach er ihr das rechte obere 
Kehlkopfhorn. Dann entschloss er sich, sein Opfer zur Durchsetzung seines absoluten Macht- und 
Besitzanspruchs zu töten. Er erwürgte es und legte den Leichnam in einer versteckt liegenden Erdmulde 
ab. Anschließend fuhr er zurück nach Kempten, wo er zunächst in der ehelichen Wohnung am Computer 
arbeitete und später seine Ehefrau von der Arbeit abholte.  

Der Angeklagte wurde am 21. September 2007 festgenommen. Über die Telefonverbindungsdaten war 
festgestellt worden, dass die Getötete zuletzt mit dem Angeklagten telefoniert hatte. Bei seiner 
ermittlungsrichterlichen Vernehmung gab der Angeklagte das Treffen mit der Getöteten auf dem 
Parkplatz zu, behauptete aber, mit deren Verschwinden nichts zu tun zu haben. Der Angeklagte wurde 
daraufhin in die Untersuchungshaft in die JVA Kempten verbracht. Mit Beschluss vom 25. September 
2007 ordnete das Amtsgericht Kempten auf Antrag der Staatsanwaltschaft an, dass Besuchskontakte 
zwischen dem Angeklagten und seiner Ehefrau in der Untersuchungshaft in einem separaten Raum 
durchzuführen und die dabei geführten Gespräche mittels Anbringung von Mikrofonen abzuhören und 
aufzuzeichnen seien. Zur Begründung führte das Amtsgericht aus, dass nach den bisherigen Ermittlungen 
davon ausgegangen werden müsse, dass der Angeklagte die Geschädigte getötet habe. Sie sei seit einem 
Treffen mit dem Angeklagten am 17. September 2007 spurlos verschwunden und es sei zu erwarten, 
dass der Angeklagte mit seiner Ehefrau Einzelheiten zur Tat besprechen werde. Entsprechend dieser 
Anordnung wurden daraufhin die Besuche in einem separaten Besuchsraum ohne erkennbare 
Überwachung durchgeführt. Die Gespräche zwischen dem Angeklagten und seiner Ehefrau wurden dabei 
heimlich abgehört. Bei einem am 15. Oktober 2007 aufgezeichneten Gespräch räumte der Angeklagte 
gegenüber seiner Ehefrau ein, dass das Opfer, dessen Leiche bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht 
aufgefunden worden war, tot sei. Außerdem forderte er seine Frau mehrfach auf, eine Videoaufzeichnung 
anzufertigen und diese unter anderem an die Staatsanwaltschaft zu schicken. Darin sollte sie die Tat 
gestehen und behaupten, dass sie aus Eifersucht zwei russische Auftragsmörder engagiert habe, die das 
Tatopfer für 30.000 Euro getötet hätten. Außerdem sollte sie sagen, dass sie vor der Tatausführung in die 
Scheide der Getöteten das Sperma des Angeklagten gerieben hätte. Nach Fertigstellung der 
Videoaufzeichnung sollte sich die Ehefrau des Angeklagten nach Italien absetzen.  

Neben mehreren objektiven Beweisanzeichen (Telefonverbindungsdaten, Blutspuren des Opfers an der 
Kleidung des Angeklagten, DNS des Angeklagten im Pkw des Opfers) hat die Strafkammer den Inhalt des 
abgehörten Gesprächs als ein "deutliches Indiz" für die Täterschaft des Angeklagten und den 
gewaltsamen Tod des Tatopfers, dessen stark verweste Leiche erst im Dezember 2007 entdeckt wurde, 
gewertet.  

Der 1. Strafsenat des Bundesgerichtshofs hat das Urteil des Landgerichts Kempten auf die Revision des 
Angeklagten hin aufgehoben.  



- aktuell  www.al-online.de  

Die Revision des Angeklagten hatte mit einer Verfahrensrüge Erfolg. Der Inhalt des abgehörten 
Gesprächs durfte nicht als Beweismittel verwertet werden. Zwar verletzt die Anordnung der Abhör-
maßnahme weder die Vorschrift des § 100f StPO noch stellt sie einen Eingriff in den verfassungsrechtlich 
geschützten Kernbereich privater Lebensgestaltung dar, weil der Besuchsraum in einer Haftanstalt nicht 
einer Wohnung gleichsteht und weil Gespräche über Straftaten, wie sie der Angeklagte mit seiner Ehefrau 
im vorliegenden Fall geführt hat, ohnehin nicht zum Kernbereich privater Lebensgestaltung gehören. Das 
Vorgehen der Ermittlungsbehörden verstößt im vorliegenden Fall aber gegen den Grundsatz des fairen 
Verfahrens (Art. 6 Abs. 1 MRK). Bei dieser Wertung war zum einen die besondere Situation des 
Angeklagten in der Untersuchungshaft zu berücksichtigen, die dadurch gekennzeichnet ist, dass die 
Kontaktmöglichkeiten zwischen dem Angeklagten und seiner Ehefrau auf die genehmigten Besuche 
beschränkt waren und keinerlei Ausweichmöglichkeiten für private Gespräche mit höchstpersönlichem 
Inhalt bestanden. Zum anderen fiel das außergewöhnliche Vorgehen der Ermittlungsbehörden ins 
Gewicht. Da Besuche nach § 119 Abs. 3 StPO, Nr. 27 UVollzO in der Regel erkennbar zu überwachen 
sind, musste aufgrund der getroffenen Maßnahmen (Zuweisung eines separaten Besuchsraums ohne 
sichtbare Überwachung durch Vollzugsbedienstete) bei dem Angeklagten der Eindruck entstehen, dass er 
sich mit seiner Ehefrau offen und ohne die Gefahr, überwacht zu werden, über die ihm zur Last gelegten 
Straftaten unterhalten konnte. Angesichts der besonderen Situation des Untersuchungshaftvollzuges ist 
dieses Vorgehen der Ermittlungsbehörden zur Erlangung einer prozessverwertbaren Selbstbelastung des 
Angeklagten schon vor dem Hintergrund des verfassungsrechtlich verankerten Verbots eines Zwangs zur 
Selbstbelastung ("nemo tenetur se ipsum accusare") bedenklich. Zudem nähert sich die von normalen 
Abläufen in der Untersuchungshaft bewusst abweichende Schaffung einer unüberwacht wirkenden 
Gesprächssituation der Grenze zu einer unzulässigen Täuschung, auch wenn letztlich nur eine 
Fehlvorstellung des Angeklagten gefördert und ausgenutzt wurde. Jedenfalls in der Gesamtschau stellt 
sich die Abhörmaßnahme als ein Verstoß gegen den Grundsatz des fairen Verfahrens dar, so dass das 
Urteil keinen Bestand haben konnte und die Sache an das Landgericht Kempten zurückzuverweisen war.  

§ 100f StPO [Akustische Überwachung außerhalb von Wohnungen]  

Auch ohne Wissen der Betroffenen darf außerhalb von Wohnungen das nichtöffentlich gesprochene Wort 
mit technischen Mitteln abgehört und aufgezeichnet werden, wenn bestimmte Tatsachen den Verdacht 
begründen, dass jemand als Täter oder Teilnehmer eine in § 100a Abs. 2 bezeichnete, auch im Einzelfall 
schwerwiegende Straftat begangen oder in Fällen, in denen der Versuch strafbar ist, zu begehen versucht 
hat, und die Erforschung des Sachverhalts oder die Ermittlung des Aufenthaltsortes eines Beschuldigten 
auf andere Weise aussichtslos oder wesentlich erschwert wäre.  

§ 100c StPO [Akustische Wohnraumüberwachung]  

(4) 1Die Maßnahme darf nur angeordnet werden, soweit auf Grund tatsächlicher Anhaltspunkte, 
insbesondere zu der Art der zu überwachenden Räumlichkeiten und dem Verhältnis der zu über-
wachenden Personen zueinander, anzunehmen ist, dass durch die Überwachung Äußerungen, die dem 
Kernbereich privater Lebensgestaltung zuzurechnen sind, nicht erfasst werden. 2Gespräche in Betriebs- 
oder Geschäftsräumen sind in der Regel nicht dem Kernbereich privater Lebensgestaltung zuzurechnen. 
3Das Gleiche gilt für Gespräche über begangene Straftaten und Äußerungen, mittels derer Straftaten 
begangen werden.  

 


